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10 Fragen zu Ordnungsbussen

1 Was ist eine
Ordnungsbusse?
Das sind Bussen für leichte
Verletzungen der Verkehrs-
regeln, die nicht ins Straf-
register eingetragen wer-
den. Grund: Es wird nicht
geprüft, wer die Verletzung
begangen hat. Wenn die
Busse bezahlt wird, ist die
Sache für die Behörden
erledigt. 

2 Was sind solche
leichten Verletzungen
der Verkehrsregeln?
Darunter fallen beispiels-
weise verbotenes Parkieren,
Überziehen der zulässigen
Parkierzeit oder gering-
fügige Geschwindigkeits-
überschreitungen.

3 Was sind gering -
fügige Geschwin dig -
keitsüberschreitungen?
Das Überschreiten der
Höchstgeschwindigkeit in-

nerorts bis 15 km/h, aus-
serorts bis 20 km/h und
auf der Autobahn bis
25 km/h.

4 Wie hoch ist eine
Ordnungsbusse
maximal?
Eine Ordnungsbusse be-
trägt von Gesetzes wegen
nicht mehr als 300 Fran-
ken.

5 Fällt eine Ordnungs -
busse höher aus,
wenn man in der
Vergangen heit bereits
mehrere solche
Bussen erhalten hat?
Nein. Frühere Ordnungs-
bussen haben keinen Ein-
fluss auf die Bussenhöhe,
da diese in keinem Regis-
ter festgehalten sind.

6 Hat das Einkommen
oder das Vermögen
einen Einfluss auf die

Höhe der Ordnungs -
busse?
Nein. Die finanziellen Ver-
hältnisse werden bei der
Festsetzung der Ordnungs-
busse nicht berücksich-
tigt – denn es wird ja
nicht geprüft, wer die Ver-
kehrsregelverletzung be-
gangen hat. Die Höhe der
Busse richtet sich nach
dem Ordnungsbussenka-
talog.

7 Darf man eine
Ordnungsbusse in
Raten bezahlen?
Nein. 

8 Fallen beim Ord -
nungs bussen verfahren
Schreibgebühren oder
sonstige Kosten an?
Nein. Das Verfahren ist
kostenlos.

9 Was passiert, wenn
man eine Ordnungs -

busse nicht innerhalb
der angegebenen Frist
bezahlt?
Dann wird das ordentliche
Verfahren eröffnet. Dieses
Verfahren ist kostenpflich-
tig. Man riskiert ausserdem
einen Eintrag ins Strafre-
gister, eine höhere Busse
sowie ein Administrativ-
verfahren durch das Stras-
senverkehrsamt mit einer
Verwarnung oder einem
Ausweisentzug.

10 Kann man eine
Ordnungsbusse
erfolgreich bestreiten,
wenn man Halter des
Wagens ist, jedoch
nicht selbst gefahren
ist?
Nein. Seit Anfang dieses
Jahres gilt neu: Der Halter
eines Autos haftet für eine
Ordnungsbusse, wenn der
fehlbare Lenker nicht be-
kannt ist.               Bruno Gisler

1. Ist eine Wohnungs-
kündigung per 
E-Mail gültig?

a) Ja.
b) Ja. Aber nur, falls sie

anschliessend noch
schriftlich bestätigt
wird.

c) Nein. 

2. Muss ein Testament
vollständig von
Hand geschrieben
werden? 

a) Ja.
b) Nein. Es genügt, wenn

die wichtigsten Anord-
nungen von Hand
geschrieben sind.

c) Nein. Es genügt, wenn
es handschriftlich
unterzeichnet wird.

3. Darf ein Laden -
detektiv die
 Handtasche eines
Kunden gegen
dessen Willen
durchsuchen?

a) Ja, falls ein Diebstahls-
verdacht besteht.

b) Ja. Aber nur, wenn
jemand auf frischer
Tat ertappt wird.

c) Nein. Das darf nur die
Polizei. 

4. Kann man einen
Minderjährigen
betreiben?

a) Ja. Der Zahlungs -
befehl muss aber dem
gesetzlichen Vertreter
zugestellt werden.

b) Erst ab dem 16. voll -
endeten Altersjahr.

c) Nein.

Auflösung: 1c, 2a, 3c, 4a
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